
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen der GS1 Germany GmbH für 
GS1 Germany Solution Partner 
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1) Präambel

GS1 Germany ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Handelsregister 
eingetragen; Sitz der GmbH ist Köln (Amtsgericht Köln HRB Nr. 6276). GS1 Germany ist 
Mitglied der Internationalen Global Standards Organisation GS1 mit Sitz in Brüssel.  

Gesellschafter der GmbH sind zu gleichen Anteilen: 

• der Markenverband e.V. in Berlin,
• die EHI Verwaltungsgesellschaft mbH in Köln.

Organe der Gesellschaft sind: 

• die Gesellschafterversammlung,
• der Aufsichtsrat,
• die Geschäftsführung.

2) Ziele und Aufgaben

Vorrangiges Ziel der GS1 Germany Solution Partner ist die Umsetzung der GS1-Standards 
und Prozessempfehlungen sowie die gemeinsame Verbreitung dieser Standards im Markt. 

Die Gruppe bildet keine Gesellschaft und keinen Verein. Die Partner treten aufgrund 
dieser Vereinbarung nicht untereinander in Rechtsbeziehungen, sondern nur jeweils 
einzeln mit GS1 Germany, soweit sich nicht aus diesem Vertrag oder aus anderen 
Absprachen etwas anderes ergibt.  

GS1 Germany verpflichtet sich ferner, gegenüber der Gruppe einen fairen und offenen 
Umgang zu pflegen. GS1 Germany wird weder einzelne Partner noch Gruppen von 
Partnern gegenüber anderen Partnern bevorzugen. 

3) Voraussetzungen für die Partnerschaft

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die 
die Einführung und Verbreitung der GS1 Standards unterstützen. 

Solution Partner sind somit Geschäftspartner, die 
 Kunden in der Implementierung von GS1 Standards unterstützen
 Tätigkeiten in GS1 standardisierten Prozessen von Kunden übernehmen
 GS1 Standards in ihre eigenen Lösungen integrieren
 über die notwendigen Skills verfügen
 GS1 Standards verbreiten

Mit dem Antrag gibt das Unternehmen an, welche Bereiche des GS1 Portfolios es 
unterstützt und verpflichtet sich auf Nachfrage einen Nachweis darüber zu erbringen. Als 
Zugangsvoraussetzung für bestimmte Arbeitsgruppen und Gremien können zusätzliche 
Bedingungen bestehen. 

Die Partnerschaft bezieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr. 
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Über den Antrag auf Partnerschaft entscheidet GS1 Germany. Eine Begrenzung der 
Anzahl von Partnern ist nicht vorgesehen. Mit einem neutralen Beratungsanspruch zeigt 
der GS1 Germany Solution Partner Kreis Wettbewerbslösungen auf und schließt die 
Exklusivität von Partnern somit explizit aus. 

4) Pflichten der Partner

Alle Partner verpflichten sich, untereinander und gegenüber GS1 Germany einen fairen 
und offenen Umgang zu pflegen. 

Solution Partner verpflichten sich, sich proaktiv in die Ausgestaltung der Partnerschaft 
einzubringen.  

Die Partner erklären sich gegenüber GS1 Germany bereit, 

 die Kunden von GS1 Germany in der Implementierung von GS1 Standards zu
beraten, zu begleiten und zu unterstützen und/oder

 Tätigkeiten in GS1 standardisierten Prozessen von GS1 Kunden zu übernehmen
und/oder

 GS1 Standards in ihre eigenen Lösungen zu integrieren sowie
 über die notwendigen Skills zu verfügen und
 die GS1 Standards zu verbreiten.

Der Name GS1 Germany Solution Partner darf nur im eigenen unternehmerischen Bereich 
des eingetragenen Partners und nur im Einklang mit diesen Teilnahmebedingungen 
verwendet werden.  

Eine missbräuchliche Verwendung des Namens und/oder der Logos kann zu 
Unterlassungs- bzw. Schadenersatzansprüchen und zur Kündigung der Partnerschaft 
durch GS1 Germany führen. 

Jeder Partner verpflichtet sich, den in den Teilnahmebedingungen genannten 
Partnerbeitrag jährlich an GS1 Germany zu zahlen. Der Beitrag wird mit Rechnungserhalt 
im Voraus fällig. 

5) Rechte der Partner

Solution Partner sind außerdem Geschäftspartner, die 
 GS1 als wichtiges Bindeglied und Multiplikator wertgeschätzt werden
 GS1 selbst als preferred Supplier in eigener Sache beauftragt

Solution Partnern werden je nach Level Basis, Entwicklung oder Premium auf der 
GS1 Germany Webseite sowie weiteren Veröffentlichungen absteigend geführt: An 
erster Stelle stehen die Premium-Partner, an zweiter Stelle die Entwicklungs- und an 
dritter Stelle die Basis-Partner. Entwicklungs- und Premium-Partner erhalten 
ein dem Level entsprechendes Logo zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus stehen je nach Level Basis, Entwicklung oder Premium folgende 
Leistungen zu Verfügung: 
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6)
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7) Veröffentlichung der Partnerschaft, Einverständniserklärung

Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass der Name des Unternehmens sowie 
die im Antrag gekennzeichneten Informationen auf der Webseite von GS1 Germany 
veröffentlicht werden. Anpassungen der veröffentlichten Daten können jederzeit durch 
den Partner bei GS1 Germany veranlasst werden. Für die Aktualität der Daten ist jeder 
Partner selbst verantwortlich. 

8) Haftung

a. GS1 Germany haftet für Schäden jeder Art, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern
oder ihren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich verursacht werden. Gleiches gilt für Schäden aus
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ebenso haftet
GS1 Germany für Schäden unbeschränkt, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder
ihren leitenden Angestellten grob fahrlässig verursacht werden.

b. Im Übrigen haftet GS1 Germany nur, wenn die in Ziffer 7 a. Satz 1 genannten Personen
eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) schuldhaft verletzen oder die sonstigen
Erfüllungsgehilfen, die nicht zu den leitenden Angestellten zählen, einen Schaden grob
fahrlässig verursachen. In diesen Fällen ist die Haftung der GS1 Germany auf den
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt. Als Kardinalpflichten gelten solche
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertrauen darf. Es
handelt sich somit um Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährden würde.

c. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz und wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit oder
einer zugesicherten Eigenschaft des Vertragsgegenstandes. Soweit die Haftung
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der GS1
Germany.
9) Partnerbeitrag

Der Partnerbeitrag beträgt je nach Partner-Level pro Jahr 

2.500,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. für Basis Partner 
Preis nach Absprache für Entwicklung Partner 
11.500,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. für Premium Partner 

Für das Beitrittsjahr wird der Beitrag anteilig auf Halbjahresbasis berechnet, es zählt der 
jeweilige Beitrittsmonat, für Basis Partner: 

• Januar – Juni 2.500,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. 
• Juli – Dezember 1.250,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. 

Die einmalige Aufnahmegebühr von 250.- EUR und wird mit der ersten Beitragsrechnung 
fällig. 
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Die einmalige Aufnahmegebühr von 250.- EUR und wird mit der ersten Beitragsrechnung 
fällig. 

Premium Partner: 

• Januar – Juni 11.500,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. 
• Juli – Dezember 5.750,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. 

Die einmalige Aufnahmegebühr von 250.- EUR und wird mit der ersten Beitragsrechnung 
fällig. 

Die Rechnung für das erste Jahr der Partnerschaft wird mit Bestätigung des 
Partnerantrags gestellt und fällig. In den Folgejahren wird der Beitrag im Voraus mit 
Rechnungserhalt fällig. 

Für die Start-Up Unternehmen gelten die folgenden Bedingungen:
* Aufnahmegebühr entfällt
* 1. Jahr: 250,00 EUR netto
* 2. Jahr: 650,00 EUR netto
* 3. Jahr: 1.500,00 EUR netto
* 4. Jahr: 2.500,00 EUR netto

     regulärer Mitgliedsbeitrag 

10) Änderung der Teilnahmebedingungen

Änderungen der Teilnahmebedingungen, die GS1 Germany beschließt, sind den Partnern 
mit einer Frist von zwei Monaten vorab mitzuteilen. Der Partner stimmt den geänderten 
Teilnahmebedingungen mit Zahlung des nächsten Partnerbeitrags zu. 

11) Kündigung der Partnerschaft

Jeder Partner kann seine Partnerschaft mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende 
kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang gegenüber GS1 Germany wirksam. 

Mit der Kündigung verpflichtet sich das Unternehmen, die ihm von GS1 Germany auf 
Basis dieser Teilnahmebedingungen eingeräumten Rechte, insbesondere den Namen GS1 
Germany Solution Partner, nicht weiter zu verwenden. Bei missbräuchlicher 
Weiterbenutzung, d.h. wenn sich der ehemalige Partner bewusst über die vorstehende 
Regelung hinwegsetzt, haftet er für alle GS1 Germany entstehenden Schäden 
einschließlich solcher, für die GS1 Germany in Anspruch genommen wird. 

Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

12) Gerichtsstand und Erfüllungsort

a. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von GS1 Germany.
b. Sollen einzelne Bestimmungen dieses Dokuments ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt.
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